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Titel:

Antrag zur Sache gemäß § 10 der Geschäftsordnung - Neuregelung
Ordnungsbehördliche Verordnung

zur Stadtverordnetenversammlung am ... Juni 2005

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde wolle beschließen,

dass die Bürgermeisterin der Stadt Luckenwalde aufgefordert wird, der
Stadtverordnetenversammlung einen Entwurf der Ordnungsbehördlichen Verordnung
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der
Verkehrsflächen und Anlagen vorzulegen, der im Gegensatz zur derzeit gültigen
Fassung der Verordnung das Verunstalten fremder Sachen durch Farbaufbringung
oder in anderer Weise verbietet und die entsprechende Tat mit Bußgeld bedroht.

Es wird vorgeschlagen, den bisherigen § 3, Absatz 1, Buchstabe b) der
Gefahrenabwehrverordnung zu streichen und folgende eigenständige Regelung
einzufügen:

Die Verunreinigung und Verunstaltung fremder Sachen, insbesondere öffentlicher
und privater Anlagen und Gebäude ist verboten.
Der Verursacher ist verpflichtet, bereits erwirkte Verunreinigungen oder
Verunstaltungen zu entfernen.
Der Verstoß gegen das vorstehende Verbot ist in den Katalog der
Ordnungswidrigkeiten des § 13 Gefahrenabwehrverordnung aufzunehmen.

Begründung:

Die derzeit gültige Fassung der Gefahrenabwehrverordnung verbietet lediglich das
Verunreinigen von „Verkehrsflächen und Anlagen“, gemeint sind öffentliche Sachen.
Dieser Regelung liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Verunstaltung privater
Sachen, etwa durch Besprühen, Beschmieren (Graffiti) durch die Organe der
Strafverfolgung verfolgt und strafrechtlich nach § 303 StGB (Sachbeschädigung)
geahndet werden können.
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Folgende Gründe sprechen aber für die Aufnahme des vorgeschlagenen
Tatbestandes in die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt:
Die Sorge um das Stadtbild, die Pflege des Stadtbildes ist öffentliches Interesse der
Stadt. Verschmutzte, ungepflegte und beschmierte Fassaden erwecken den
Eindruck von Verfall, Chaos und ordnungsbehördlicher Untätigkeit. Es ist darum
wichtig, durch entsprechende Regelungen in der Verordnung den Tätern das Signal
zu geben, dass der politische Wille deutlich wird, keinerlei Verunstaltung des
städtischen Erscheinungsbildes zu tolerieren und jede verbotswidrige Handlung
entschieden zu bekämpfen. Ob es bei der verunstalteten Sache um öffentliches oder
privates Eigentum handelt, muss von der Sache unabhängig sein.

Die Strafverfolgung führt oftmals nicht zu einer Verurteilung des Täters wegen
Sachbeschädigung, weil der entsprechende Nachweis der Substanzschädigung
insbesondere durch aufgetragenen Graffitischutz problematisch ist. Die Änderung
der Verordnung zielt dabei nicht auf die Substanzschädigung sondern vielmehr auf
die Missachtung des Gestaltungswillens des Eigentümers. Die Beseitigung der
Verunstaltung muss vom Eigentümer privatrechtlich gegenüber dem Verursacher
durchgesetzt werden. Zudem wird eine Straftat nach § 303 StGB in der Regel um nur
auf Antrag verfolgt.

Die vorgeschlagene Regelung bietet der Ordnungsbehörde die Möglichkeit der
Verfolgung der Tat aus eigenem Ermessen. Die Beseitigung der Verunstaltung wird
über den Verwaltungszwang ermöglicht.

Darüber hinaus halten die Antragsteller eine massive Bußgeldandrohung bzw. deren
Festsetzung für eine häufig wirkungsvollere Maßnahme als etwa eine Verurteilung zu
gemeinnütziger Arbeit. Sie hat zusätzlich eine gewisse allgemein präventive
Wirkung, zukünftige Verunstaltungen zu verhindern.

Finanzielle Auswirkungen: nein

Luckenwalde, 25.05.2005

Peter Gruschka
für die Fraktion der SPD


